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Drei Tarifmodelle von Mazda Finance bieten individuelle Lösungen    
 

Neue Kfz-versicherung für  
M{zd{ fahrer 
 

 Haftpflicht- und Kaskoschutz für Neu- und Gebrauchtwagen  

 Attraktiver Sondertarif für junge Fahrer unter 23 Jahren  

 Unkomplizierter und schneller Abschluss direkt beim Mazda Händler 

 

Leverkusen, 8. Januar 2016: Rundum abgesichert: Zusammen mit der ALTE LEIPZIGER Versi-

cherung bietet Mazda Finance1 zum Beginn des neuen Jahres seinen Kunden eine attraktive 

neue Kfz-Versicherung2 mit drei Tarifmodellen an. Fahrspaß und Schutz gibt es ab sofort in 

einem Paket direkt beim Mazda Händler. Mit Haftpflicht- und Kaskoschutz für Neu- und Ge-

brauchtfahrzeuge sind Mazda Fahrer immer auf der sicheren Seite und können den Tarif zu-

dem ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Das Angebot gilt für Privat- und Gewerbekun-

den mit Fuhrparks bis 15 Einheiten unabhängig davon, ob die Fahrzeuge finanziert, geleast 

oder bar bezahlt wurden. 

 

Mazda Versicherungskunden haben die Wahl, ob sie ihre Versicherung nach dem persönlichen 

Schadenfreiheitsrabatt berechnen lassen oder günstiger mit der kW-Klasse fahren, die sich 

nach der Motorleistung ihres Fahrzeugs richtet.3 Die Berechnung nach der kW-Klasse eignet 

sich vor allem für Kunden mit bisher nur wenigen schadenfreien Jahren; bei einem Mazda mit 

bis zu 88 kW (118 PS) Leistung liegt die jährliche Prämie hier beispielsweise bei 630 Euro. 

Darüber hinaus wird ein Sondertarif für Fahranfänger und junge Fahrer unter 23 Jahren ange-

boten.4 

 

In allen drei Modellen umfasst der Versicherungsschutz die Haftpflicht mit bis zu 100 Millionen 

Euro Deckungssumme bei Sach- und Vermögensschäden und bis zu 15 Millionen Euro pro ge-

schädigter Person. Dazu kommt die Teilkasko mit einer Selbstbeteiligung von 150 Euro oder 

die Vollkasko mit einer Selbstbeteiligung von 500 Euro. 

 

Ein Highlight der neuen Mazda Versicherung ist der Verzicht auf Einrede der groben Fahrläs-

sigkeit bei PKW. Wer also versehentlich bei Rot über die Ampel gefahren ist und damit grob 

fahrlässig gehandelt hat, muss keine Leistungskürzung befürchten. Kunden mit einem Fahr-
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zeug, das nicht älter als 24 Monate ist, erhalten bei Diebstahl oder Totalschaden zudem den 

kompletten Kaufpreis erstattet. 

 

Mitversichert sind auch Sonderausstattungen bis zu einem Wert von 6.000 Euro wie bei-

spielsweise fest eingebaute Navigationssysteme. Inbegriffen ist darüber hinaus die sogenann-

te Mallorca-Police: der Haftpflichtschutz beim Führen fremder Fahrzeuge – beispielsweise 

Mietwagen – im Ausland. Und auch, wenn der Marder mal zubeißt oder es zu Kollisionen mit 

anderen Tieren kommt, sind Mazda Fahrer abgesichert. Schnelle Hilfe im Schadenfall garan-

tiert ein kompetentes Service-Team, das per 24-Stunden-Hotline an sieben Tagen in der Wo-

che erreichbar ist und den Mazda Kunden exklusiv zur Verfügung steht. 

 
1  Mazda Finance, ein Service-Center der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. 
 
2  Die Versicherung für Mazda Fahrer ist ein Produkt der ALTE LEIPZIGER Versicherung AG, Alte Leipziger-Platz 1, 
 61440 Oberursel. Die Versicherungsdetails entnehmen Sie bitte den aktuellen Versicherungsbedingungen.  
 
3 Bei beiden Varianten muss der Fahrer mindestens 23 Jahre alt sein oder bei Vertragsbeginn drei Jahre im Besitz einer 
 gültigen Fahrerlaubnis sein (gerechnet ab dem 17. Lebensjahr). Das Fahrzeug darf nicht älter als 36 Monate sein.  
 
4 Der Fahrer ist jünger als 23 Jahre und weniger als drei Jahre im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (gerechnet ab dem 
 17. Lebensjahr). Das Fahrzeug darf nicht älter als 36 Monate sein. 

 

Auskunft erteilt:  
Karin Lindel  
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